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I. Bekanntmachungen der Alliierten

Befehl
des Chefs der Besatzung der Stadt Berlin.

28. April 1945 Nr. 1 Stadt Berlin

Heute bin ich zum Chef der Besatzung und zum Stadt
kommandanten von Berlin ernannt worden.

Die gesamte administrative und politische Macht geht 
laut Bevollmächtigung des Kommandos der Roten Armee 
in meine Hände über.

In jedem Stadtbezirk werden gemäß der früher existie
renden administrativen Einteilung militärische Bezirks
und Revierkommandanturen eingesetzt.

Ich b e f e h l e :
1. Die Bevölkerung der Stadt hat volle Ordnung zu 

bewahren und an ihren Wohnsitzen zu verbleiben. -
2. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

und alle ihr unterstellten Organisationen (Hitlerjugend, 
NS.-Frauenschaft, NS.-Studentenbund usw.) sind aufzu
lösen. Ihre Tätigkeit wird hiermit verboten.

Das gesamte führende Personal aller Dienststellen der 
NSDAP., Gestapo, Gendarmerie, des Sicherheitsdienstes, 
der Gefängnisse und aller übrigen staatlichen Dienst
stellen hat sich binnen 48 Stunden nach Veröffentlichung 
dieses Befehls in den militärischen Bezirks- und Revier
kommandanturen zwecks Registrierung zu melden.

Binnen 72 Stunden haben sich ebenfalls alle in der 
Stadt Berlin verbliebenen Angehörigen der deutschen 
Wehrmacht, der und der SA. zwecks Registrierung 
zu melden.

Wer sich zu der festgesetzten Frist nicht meldet oder 
wer sich der Verbergung solcher Personen schuldig

macht, wird gemäß den Gesetzen der Kriegszeit zu 
strenger Verantwortung gezogen.-

3. Die Beamten und Angestellten der Bezirksdienst
stellen haben sich zu mir zwecks Bericht über den Zu
stand ihrer Dienststellen und Entgegennahme von An
weisungen über die weitere Tätigkeit dieser Dienst
stellen zu melden.

4. Alle kommunalen Betriebe wie Kraft- und-' 
werke, Kanalisation, städtische Verkehrsmittel 
grund- und Hochbahn, Straßenbahn und Trolley]

alle Heilanstalten;
alle Lebensmittelgeschäfte und- Bäckereien haben ihre 

Arbeit zur Versorgung der Bevölkerung wieder auf
zunehmen.

Arbeiter und Angestellte der obengenannten Betriebe 
haben an ihren Arbeitsstätten zu bleiben und ihre 
Pflichten weiterzuerfüllen.

5. Angestellte der staatlichen Verpflegungslager sowie 
Privateigentümer von Lebensmitttellagern haben binnen 
24 Stunden nach Veröffentlichung dieses Befehls alle 
vorhandenen Lebensmittelvorräte bei den militärischen 
Bezirkskommandanten zwecks Registrierung anzugeben 
und sie nur mit Erlaubnis der militärischen Bezirks
kommandanten herauszugeben.

Bis Sonderanweisungen ergehen, erfolgt die Verabfol
gung von Lebensmitteln in den Lebensmittelgeschäften 
gemäß den früher existierenden Normen und Lebens
mittelkarten. Lebensmittel sind nicht mehr als für 5 bis 
7 Tage auszugeben. Für Ausgabe von Lebensmitteln 
über die existierenden Normen oder für Ausgabe von 
Lebensmitteln auf Karten von Personen, die in der 
Stadt nicht mehr anwesend sind, werden die daran


